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Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung  
gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO

Die Stadt Regensburg, Bauordnungsamt, 
erteilte mit Bescheid vom 16. Februar 
2021 (Az. 00105/2021 - 04) der Ge-
meinde Gottes Deutschland KdöR die 
beantragte baurechtliche Genehmigung 
für die Nutzungsänderung von Büro- 
einheiten in einen Versammlungsraum 
auf dem Anwesen „Friedrich-Viehbacher- 
Allee 9“, Flurstück 1301/87 der Gemar-
kung Burgweinting. Gegenstand der 
Baugenehmigung ist die Nutzungs-
änderung der Büroeinheiten in einen 
religiösen Versammlungsraum mit bis zu 
100 Besuchern im 1. Obergeschoss des 
Bestandsgebäudes. 

Der Baugenehmigung für das oben 
beschriebene Vorhaben liegen die mit 
amtlichem Prüfvermerk vom 16. Februar 
2021 versehenen Bauvorlagen zugrunde.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb 
eines Monats nach seiner Bekanntgabe 
(in Form dieser öffentlichen Bekanntma-
chung) Klage beim Bayerischen Verwal-
tungsgericht Regensburg, Haidplatz 1, 
93047 Regensburg, schriftlich, zur Nie-

derschrift des Urkundsbeamten der Ge-
schäftsstelle dieses Gerichts oder elek-
tronisch in einer für den Schriftformersatz 
zugelassenen Form erhoben werden. 
Die Klage muss den Kläger, die Beklagte 
(Stadt Regensburg) und den Gegenstand 
des Klagebegehrens bezeichnen und soll 
einen bestimmten Antrag enthalten. Die 
zur Begründung dienenden Tatsachen 
und Beweismittel sollen angegeben, der 
angefochtene Bescheid soll in Urschrift 
oder in Abschrift beigefügt werden. Der 
Klage und allen Schriftsätzen sollen 
Abschriften für die übrigen Beteiligten 
beigefügt werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:
Die Monatsfrist wird mit dem Tage dieser 
öffentlichen Bekanntmachung in Lauf 
gesetzt (Art. 66 Abs. 2 Satz 6 Bayerische 
Bauordnung). Eine Klageerhebung in 
elektronischer Form per einfacher E-Mail 
ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen. Nähere Informa-
tionen zur elektronischen Einlegung von 
Rechtsbehelfen entnehmen Sie bitte der 
Internetpräsenz der Verwaltungsgerichts-
barkeit (www.vgh.bayern.de).

Kraft Bundesrechts wird in Prozessver-
fahren vor den Verwaltungsgerichten 
infolge der Klageerhebung eine Verfah-
rensgebühr fällig.

Sonstiger Hinweis:
Nachbarn des Bauvorhabens können 
die Akten des Baugenehmigungsverfah-
rens beim Bauordnungsamt der Stadt 
Regensburg (Neues Rathaus, 3. Ober-
geschoss, Zi. Nr. 3.043) während der 
allgemeinen Geschäftszeiten (Montag, 
Dienstag und Freitag von 8.00 bis  
11.30 Uhr sowie am Donnerstag von  
8.00 bis 13.00 Uhr und von 15.00 bis 
17.30 Uhr) einsehen. Eine vorherige 
Terminvereinbarung, Telefon (0941) 507-
4632, wird empfohlen.

Regensburg, 16. Februar 2021

Stadt Regensburg
Bauordnungsamt
Im Auftrag

Frohschammer
Leitender Rechtsdirektor
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Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung  
gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO

Die Stadt Regensburg, Bauordnungs-
amt, erteilte der RAMFORT GmbH mit 
Bescheid vom 23. Februar 2021 (Az. 
02758/2020 - 02) die beantragte bau-
rechtliche Genehmigung für den Neubau 
einer SB-Zone (Geldautomat) auf dem 
Anwesen Regensburg, Ladehofstr. 30, 
Gemarkung Regensburg, Flurstück 3548. 
Die Genehmigung beinhaltet den Neubau 
einer SB-Zone (Geldautomat) in einem 
bestehenden Lagerraum mit neuem Zu-
gang von der Ladehofstraße aus.

Der Baugenehmigung für das oben  
beschriebene Vorhaben liegen die  
mit amtlichem Prüfvermerk vom  
23. Februar 2021 versehenen Bau- 
vorlagen zugrunde.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb 
eines Monats nach seiner Bekanntgabe 
(in Form dieser öffentlichen Bekanntma-
chung) Klage beim Bayerischen Verwal-
tungsgericht Regensburg, Haidplatz 1, 
93047 Regensburg, schriftlich, zur  
Niederschrift des Urkundsbeamten der 
Geschäftsstelle dieses Gerichts oder 
elektronisch in einer für den Schriftform-

ersatz zugelassenen Form erhoben 
werden. Die Klage muss den Kläger, die 
Beklagte (Stadt Regensburg) und den Ge-
genstand des Klagebegehrens bezeich-
nen und soll einen bestimmten Antrag 
enthalten. Die zur Begründung dienen-
den Tatsachen und Beweismittel sollen 
angegeben, der angefochtene Bescheid 
soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt 
werden. Der Klage und allen Schriftsätzen 
sollen Abschriften für die übrigen Betei-
ligten beigefügt werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:
Die Monatsfrist wird mit dem Tage dieser 
öffentlichen Bekanntmachung in Lauf 
gesetzt (Art. 66 Abs. 2 Satz 6 Bayerische 
Bauordnung). Eine Klageerhebung in 
elektronischer Form per einfacher E-Mail 
ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen. Nähere Informa-
tionen zur elektronischen Einlegung von 
Rechtsbehelfen entnehmen Sie bitte der 
Internetpräsenz der Verwaltungsgerichts-
barkeit (www.vgh.bayern.de).
Kraft Bundesrechts wird in Prozessver-
fahren vor den Verwaltungsgerichten 
infolge der Klageerhebung eine Verfah-
rensgebühr fällig.

Sonstiger Hinweis:
Nachbarn des Bauvorhabens haben 
das Recht, Einsicht in die Akten des 
Baugenehmigungsverfahrens zu neh-
men. Aufgrund der derzeitigen Situa-
tion (Corona-Krise) wurde jedoch der 
Publikumsverkehr durch die Stadt 
Regensburg dahingehend eingeschränkt, 
dass persönliche Termine nur noch in 
dringenden Fällen und nach vorheriger 
Terminabsprache möglich sind. Wir 
bitten Sie deshalb, sich hinsichtlich der 
Akteneinsicht während der allgemeinen 
Geschäftszeiten (Montag, Dienstag und 
Freitag von 8.00 bis 11.30 Uhr sowie am 
Donnerstag von 8.00 bis 13.00 Uhr und 
von 15.00 bis 17.30 Uhr) mit uns unter 
der Telefonnummer (0941) 507-7637 in 
Verbindung zu setzen.

Regensburg, 23. Februar 2021

Stadt Regensburg
Bauordnungsamt
Im Auftrag

Frohschammer
Leitender Rechtsdirektor
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Aufgebot eines Sparkassenbuches

Aufgebot eines Sparkassenbuches 

An den Inhaber des angeblich zu  
Verlust gegangenen Sparkassenbuches 
Nr. 3413146279 ergeht hiermit die  
Aufforderung, seine Rechte binnen  
3 Monaten von heute an gerechnet unter 
Vorlage des Sparkassenbuches anzumel-
den, da dieses widrigenfalls für kraftlos 
erklärt wird.

Sparkasse Regensburg

An den Inhaber des angeblich zu  
Verlust gegangenen Sparkassenbuches 
Nr. 3413280003 ergeht hiermit die 
Aufforderung, seine Rechte binnen  
3 Monaten von heute an gerechnet unter 
Vorlage des Sparkassenbuches anzumel-
den, da dieses widrigenfalls für kraftlos 
erklärt wird.

Sparkasse Regensburg
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Öffentliche Ausschreibungen

Die Stadt Regensburg
Vergabeamt
D.-Martin-Luther-Str. 3
93047 Regensburg                               
Telefon (0941) 507-5629
Fax (0941) 507-4629
Mail: vergabestelle@regensburg.de

beabsichtigt folgende Aufträge zu 
vergeben:

1. Offenes Verfahren nach VOB/A EU
21 E 018 – Projektmanagementleistun-
gen für Umbau und Sanierung Velodrom
Absendung der Auftragsbekanntma-
chung im EU-Amtsblatt am 02.03.2021

21 E 027 – Metallbauarbeiten Stahlrohr-
rahmentüren DIN 18360
Absendung der Auftragsbekanntma-
chung im EU-Amtsblatt am 26.02.2021

Nähere Informationen zu oben  
genannten Ausschreibungen siehe  
unter www.vergabe.bayern.de.

2. Öffentliche Ausschreibung nach 
VOB/A
21 A 026 – Straßenbauarbeiten DIN 
18299 ff. 

21 A 051 – Entwässerungskanalarbeiten 
DIN 18306

Nähere Informationen zu oben  
genannten Ausschreibungen siehe  
unter www.vergabe.bayern.de und  
www.regensburg.de/vergaben.

3. Verhandlungsverfahren mit Teil-
nahmewettbewerb nach VgV
21 E 012 – Planungsleistungen 
Schlammbehandlungs- und Gasverwer-
tungsanlagen
Absendung der Auftragsbekanntma-
chung im EU-Amtsblatt am 24.02.2021

Nähere Informationen zu oben  
genannter Ausschreibung siehe  
unter www.vergabe.bayern.de und  
www.regensburg.de/vergaben.

Vorankündigung

Information über beabsichtigte 
Beschränkte Ausschreibungen nach 
§ 3 a Abs. 2 Nr. 1 VOB/A 2019 ab einem 
voraussichtlichen Auftragswert von 
25.000 Euro ohne Umsatzsteuer, siehe 
unter www.regensburg.de/vergaben

Auftraggeber:
Stadt Regensburg
Vergabeamt
D.-Martin-Luther-Str. 3
93047 Regensburg
Telefon (0941) 507-5629
Fax (0941) 507-4629
E-Mail: vergabestelle@regensburg.de

4. Öffentliche Ausschreibung nach 
UVgO
21 A 049 – Rahmenvereinbarung über die 
Lieferung von Holzschalenstühlen und 
Freischwingern

21 A 050 – Erstellung eines qualifizier-
ten Mietspiegels und einer Analyse der 
Wohnsituation der Haushalte

Nähere Informationen zu oben  
genannten Ausschreibungen siehe  
unter www.regensburg.de/vergaben  
und www.vergabe.bayern.de.


